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Libanon  (Libanesische Republik) 

A) Urkundliche Nachweise zur Geburt, Abstammung und Familienstand 

1) Aktueller Zivilregisterauszug im Original, dieses Dokument dient auch als Familien-

standsnachweis. 

Bei Palästinensern wird der Zivilregisterauszug durch die Generaldirektion zur Ver-

waltung der Angelegenheiten palästinensischer Flüchtlinge ausgestellt. 

2) Aktuelle Ledigkeits- oder Familienstandsbescheinigung der jeweiligen Religions-

gemeinschaft: 

a) bei Moslems: ausgestellt durch das zuständige Sharia-Gericht 

b) bei Christen: ausgestellt durch die zuständige Kirchengemeinde 

c) bei Drusen: ausgestellt durch den zuständigen Cheikh’Aql (Scheich) oder den zu-

ständigen religiösen Richter, 

jeweils im Original. 

3) Auf ein etwaiges im Libanon bestehendes Eheverbot zwischen Personen aus unter-

schiedlichen Glaubensgemeinschaften wird hingewiesen. 

Gemäß Art. 13 Abs. 2 EGBGB oder Art. 6 Satz 2 EGBGB i.V.m. Artikel 3 Abs. 3 GG 
kann dies aber für eine vor dem deutschen Standesbeamten zu schließende Ehe un-
beachtlich sein. Auf die Nichtigkeit einer solchen Eheschließung nach Heimatrecht 
sind die Verlobten jedoch hinzuweisen. 

Auf die Allgemeinen Hinweise (Ziffer 19) wird Bezug genommen. 

4) Eigene eidesstattliche Versicherung zum Familienstand und zur Anzahl der 

Vorehen, abgegeben vor dem deutschen Standesbeamten. 
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B) Urkundliche Nachweise zu jeder in der Heimat und im Ausland geschlossenen 

Vorehe und deren Auflösung 

1) Heiratsurkunde bzw. bei privat geschlossenem Heiratsvertrag zusätzlich die gerichtli-

che Bestätigung im Original. 

2) Scheidungsurteil im Original. 

3) Ggf. Sterbeurkunde im Original.  

C) Anerkennung ausländischer Scheidungsurteile in der Heimat 

Ausländische Scheidungsurteile müssen zur Wirksamkeit für den libanesischen Rechts-

bereich in einem förmlichen Anerkennungsverfahren durch das zuständige libanesische 

Gericht anerkannt werden. 

Vorzulegen ist die Anerkennungsentscheidung des zuständigen Gerichts mit Rechts-

kraftvermerk im Original. 

D) Legalisation / Apostille / inhaltliche Überprüfung 

Die Originale der Urkunden aus Libanon sind mit der Legalisation der zuständigen deut-

schen Auslandsvertretung zu versehen.  

Ledigkeits- bzw. Familienstandsbescheinigungen der Religionsgemeinschaften werden 

nicht mit einer Legalisation versehen. 

E) Übersetzung 

Sämtliche Urkunden sind mit einer vollständigen Übersetzung in die deutsche Sprache 

vorzulegen. 

Die Übersetzung ist von einem in der Bundesrepublik Deutschland öffentlich bestellten 

und allgemein beeidigten Übersetzer zu fertigen. 


